
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT ^^ w ^^ BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Soziales,Jugend,Frauen,Integration und Sport

und
Awo-lntegra gGmbH, Auf den Häfen 30-32 . 28203 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingiiederungsleistungen, die die AWO-lntegra gGmbH, Auf
den Häfen30-32 ,28203 Bremen " im folgenden Einrichtungsträger genannt - für suchtkranke Menschen
mit einem Hiffeanspruch nach § 53 und § 54 SGB XII i.V. mit §§ 55 ff SGB IX, in Haus Blumenthal - '
Übergangswohnen für suchtkranke Menschen, Leverkenbarg 3, 28779 Bremen erbringt,

1.2 Die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGB XII (BremLRV)
vom 28,6.2006 ( in der Fassung vom 28.2.2014) einschließlich der der Ergänzungsvereinbarung zum
BremLRV nach § 79 Abs 1 LRV vom 28.6.2006 finden Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1. Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers entspricht dem rahmenvertraglich festgelegten
Leistungstyp 09 Ubergangswohnen für suchtkranke Menschen. Näheres zu Art, Inhalt, Umfang und
Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungsbeschreibung zu entnehmen (siehe Anlage 1).
Ergänzend zu Ziffer 5 der Leistungsbeschreibung ergibt sich die Steilenanzah! und die Qualifikation aus
dem Personatbogen, der Bestandteli dieser Vereinbarung ist. Der den Entgelten zugrunde liegende
Kalkulationsbogen ist ebenfalls Bestandteil der Vereinbarung.
Die Betreuung schließt eine arbeitstägliche Verfügbarkeit von mindestens 3 Stunden bzw. 15 Stunden
wöchentlich nicht aus. Neben den Betreuungsieistungen erhält der Bewohner Kosten der Unterkunft
und den Regelsatz.

2.2 Die Leistungen werden nach Maßgabe der derzeit gültigen fachlichen Standards und
Bestimmungen sowie der der Entgeltbemessung zugrunde liegenden personetlen Ausstattung erbracht.
Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht
überschreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsge rechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist.

2.3 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 24 Plätzen zugrunde. Diese werden vorrangig für
bremische Leistungsberechtigte vorgehaiten.

2.4 Der Einrichtungsträger verpflichtet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungangebotes
Hilfeempfänger aufzunehmen und zu betreuen.

2.5 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, äass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die
persönlich entsprechend der bekannten Anlage zur Vereinbarung über „Steigerungsraten für
Einrichtungen nach dem SGB XII" vom 25.4,2008 geeignet sind.
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S.Vergütüngsvereinbarung

3.1 Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2 wird folgende Vergütung in Euro pro Leistungsempfänger
und Leistungstag vereinbartart:

Grund- .
pauschale

8,28€

8,28 €

8,28 €

8,28 €

8,28 €

Maßnahme-
Pauschale

20,59 €

26,62 €

35,72 €

50,97 €

69,18€

Ergänzungs-
pauschale

1,

1,

1,

1,

1,

,52 €

,52 €

,52 €

,52 €

,52 €

Investitions-
betrag

9,49 €

9,49 €

9,49 €

9,49 €

9,49 €

Gesamt-

Entgelt

39,88

45,91

55,01

70,26

88,47

€
€

€

€

€

gruppe 1
Hilfebedarfs-
gruppe 2
Hilfebedarfs-
gruppe 3
Hilfebedarfs-
gruppe 4
Hiifebedarfs-
gruppe 5

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Ein Platzgeld ist nicht vorgesehen.

Über das Entgelt werden die Betreuungsleistungen des Trägers finanziert, der Bewohner erhält Kosten der
Unterkunft und den Regeisatz.
Die Mietkosten pro Bewohner, betragen € 147,60 monatlich, die Energiekosten pro Bewohner betragen
€ 69,75 monatiich. Unter Energiekosten sind Strom, Heizung und Wasser zu verstehen.
In der Grundpauschale sind keine Mietkosten enthalten. Freizeitmaßnahmen sind nicht im Entgelt enthalten.

3.2 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind dem als Anlage 2 beigefügten
Berechnungsblatt zu entnehmen,

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der
Vergütung des zuständigen Sozialhjlfefrägers im Einzelfali vorliegt.

4. Prüfungsvereinbarung

Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leistung nach § 76
Abs.3 SGBXII sind die in BremLRV SGB XII § 23 Abs. 3 BremLRV SGB XII geforderten
Berichtsunterlagengemäß Anlage 6 zum BremLRV SGB XII ( Berichts raste r Qualitätsprüfung)
unabhängig von der Laufzeit dieser Vereinbarung bis zum 31.3. des jeweiligen folgenden
Kalenderjahres bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport einzureichen.

5. Vereinbarungszeitraum

5,1 Die Vereinbarung gilt für die Zeit ab OI.Oktober 2017 auf unbestimmte Zeit, jedoch mit einer
Mindestlaufzeit von 12 Monaten.

5.2 Zur vollständigen oder teiiweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer
schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der in Satz 1 bestimmten Mindestlaufzeit und einer
Kündigungsfrist von mindestens 6 Wochen für die Vereinb.arung über das Leistungsentgelt bzw.
mindestens 3 Monate für die übrigen Bestandteile der Vereinbarung,

5.3 Werden die Leistungen und Vergütungen des Ubergangswohnens für suchtkranke Menschen durch
landesrahmenvertragliche Festlegungen mit den Verbänden der Einrichtungsträger im Lande Bremen
neu strukturiert oder nach Inhalt und /oder Umfang wesentlich verändert, ist die hier geschlossene
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Vereinbarung durch Neuverhandlung unverzüglich anzupassen. Einer Kündigung bedarf es in diesem
Falle nicht.

6. Sonstiges

Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre
Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertrags pa rteie n durch eine wirksame zu
ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. im übrigen gelten die
Vorschriften der §§ 53 ff, des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen
Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im September 2017

Die Senatorin für Soziales, Jugend,
Frauen, Integration und Sport

Im Auftrag:

Einrichtungsfräger;

Anlagen:
Anlage 1 Leistungsbeschreibung des Leistungstypes 09 Ubergangswohnen für suchtkranke Menschen

Anlage 2 Entgeitberechnung (Anlage 3 LRV)
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Leistungstyp Nr. 09

Ubergangswohnen
für
suchtkranke Menschen

1. Kurzbeschreibung/
Begriff/
Rechtsgrundtage

2. Personenkreis

3. Zielsetzung

4- J"e!s
4.1. Unterkunft und

Verpflegung

• Ubergangseinrichtungen sind stationäre Einrichtungen gem. § 54 Abs. 1 SGB Xl! in
Verb. mit § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX, die zum Zwecke der. Betreuung, Unterstützung,
Förderung und Versorgung für den Personenkrejs erwachsener behinderter
Menschen nach § 53 SGB XII und nach § 3 der Verordnung zu § 60 SGB XII,
betrieben werden.

• Das Heimgesetz findet keine Anwendung.
Eingliederungshilfe in Ubergangseinrichtungen erhalten seelisch wesentlich behinderte
volljährige Menschen (suchtkranke Menschen), die

• ohne persöniiche Betreuung, Unterstützung und Förderung in einem
Uberlgangszeitraum nicht selbständig ieben können und

• für einen Ubergangszeitraum nicht in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder
tageweise sowie nachts ohne persöniiche Betreuung und Unterstützung zu sein und

• mit einer ambulanten psychiatrischen und/oder psychotherapeutischen Behandlung
- ggf. mit zusätzlich verordneter ambulanter nichtärztlicher Therapie - nicht oder
noch nicht ausreichend versorgt sind.

Die Betreuung in Ubergangseinrichtungen hat zum Ziel:
• die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen und deren Folgen zu überwinden

bzw. zu mildern

• den behinderten Menschen nach seinen Mögiichkeiten zur Teilhabe am Leben in
die Gesellschaft zu befähigen

• ihn zu einer weitgehend selbständigen Lebensführung zu befähigen und soweit wie
möglich unabhängig von Betreuung zu machen

• die SelbsthiifemÖglichkeiten zu stärken
• eine Stabilisierung der Leb.enssituation zu erreichen
• Hospitafisierung, insbesondere Aufenthalte in stationärer Suchtkrankenbehandlung

zu vermeiden,
zurErlan9un9 bzw- ßeibehaltung der Erwerbsfahigke

Das Wohnen in der Einrichtung umfasst die Uberlassung der Unterkunft. Die
Bereitsfeilung bzw. Sicherstellung von Verpflegung ist in der Regel nicht Bestandteil des
Ubergangswohnens.

Bei entsprechender Bedarfslage erhalten Bewohner und Bewohnerinnen des
Ubergangswohnens Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung
im Alter oder bei Erwerbsminderung nach SGB XII.

Wohn- und Nutzraum:

Der Einrichtungsträger stellt behindertenfreundliche Wohn-, Gemeinschafts- und
Nutzflächen zur Verfügung und stattet diesen mit angemessenem Invenfar aus. Er hält
diesen - bei MEetobJekten - im Rahmen der vertragsü bliche n Bedingungen für
Gewerbemietobjekte - instand und bewirtschaftet (Pflege und Reinigung) ihn.

Versorflunci/Hauswirtschaft
Der Einrichtungsträger stellt Räumlichkeiten und Ausstattung für die Selbstversorgung
zur Verfügung (Küchen etc) und bietet Hilfen zu deren Nutzung und zu gesunder
Ernährung.

Hvfliene und Gesundheit:
Der Einrichtungsträger gewährleistet die Sichersteilung der Körperpflege im Sinne einer
Anleitung oder Assistenz. Zur gesundheitlichen Betreuung zählen ebenfalls die
Begleitung bei Arztbesuchen, Assistenz zur Medikamenteneinnahme und -kontrolle etc.
ReiniQuna:
Der Einrichtungsträger stellt die regelmäßige Reinigung der Bewohnerzimmer sowie
aller anderen Nutz- und Gemeinschaftsfiächen sicher.
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4.2. Art, Inhalt und Umfang
der Leistungen

4.3 Direkte
personenbezogen
e Leistungen

4.4 Indirekte
personenbezogene
Leistungen

4.5 Sonstige Leistungen

4.6 Leistungsaus-
schluss

5 Personal

5.1 Allgemeine
Anforderungen an die
personelle
Ausstattung

5.2 Betreu u ngs personal

Wäschereiniäuna und_ Pflege;
Der Einrichtungsträger sichert die Pfäege und vermittelt die Instandhaitung der Wäsche
der Bewohner und Bewohnerinnen.

Die personenbezogenen Leistungen orientieren sich an den im Rahmen des
Gesamtplanes nach § 58 SGB XII und den im Begutachtung s verfahre n festgestellten
individuellen Hjlfebedarfen. Der Umfang der Leistungen bemissf sich nach 5
Hilfebedarfsgruppen und wird im Einzelfall auf der Grundlage des jeweiligen
Begufachtungsverfahrens festgelegt.

Die Leistungen werden als Beratung, Begleitung und Unterstützung, Erschiießung von
Hilfen im Umfeid, Anleitung, stellvertretende Ausführung, Beaufsichtigung und Kontrolle,
zieigerichtete Förderung und umfassende Betreuung regelmäßig im Rahmen des
begutachteten Betreuungsumfanges erbracht. Die Hilfen können individuell oder im
Rahmen von Gruppenangeboten geleistet werden.
Der Träger schließt mit dem / der Betreuten einen Betreuungs- und Nutzungsverirag. in
dem Vertrag sind Zielsetzung, Inhalt und Umfang der Leistungen, die Nutzung der
Räumlichkeiten sowie Mitwirkungserfordernisse und -rechte der Betroffenen zu
beschreiben. Der Vertrag wird vor Beginn einer Maßnahme abgeschlossen. Der Vertrag
ist dem Gesamtplan nach § 58 SGB XII beizufügen.

Zu den direkten personenbezogenen Leistungen (Kontaktzeiten) gehören Förder- und
Unterstützungshilfen bei der

• Seibstversorgung/Wohnen/Gesundheit
• Tagesgestaltung/Kontakte
• Selbständigen Inanspruchnahme sozialer und medizinischer Hilfen
• Beschäftigung/Arbeit und Ausbildung
• Koordination und Behandlungsplanung

Eine Besonderheit der direkten personenbezogenen Leistungen im Ubergangswohnen
sind interne Arbeits- und Beschäftigungsangebote (siehe 5.5)

Die Ausgestaltung der Hilfen entspricht den im Begutachtungsverfahren aufgeführten
Lebensbereichen/Hilfebereichen.
Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kontakten zu
Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes, die Zusammenarbeit
mit gesetzlichen Betreuem, mit niedergelassenen Ärzten, Kliniken und psychiatrischen
Behandlungszentren sowie anderen externen Fachkräften und Kooperationspartnern,
mit Ämtern und Behörden sowie die Beteiligung an der Begufachtung und HEIfeplanung
und deren Fortschreibung einschl. der Erstellung von Enfwicklungs-/Verlaufsberichten
sowie Teilnahme an Faitkonferenzen.
Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere

• Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Arbeitskreise
etc.

• Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeif
• Fortbildung und Supervisjon
• Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation
» Fahrten und Wegezeiten

Zu den Leistungen der Ubergangseinrichtungen gehören nicht:
• medizinische und psychotherapeutische Leistungen Es handelt sich hierbei um

Leistungen nach dem SGB V „Gesetzliche Krankenversicherung",
• Leistungen, für die andere Leistungsträger vorrangig zuständig sind (Leistungen

nach SGB il, III, V und Xl).

Die Person aiausstattung richtet sich nach den in quantitativer und qualitativer Hinsicht
srforderlichen Betreuungsleistungen. In den Betreuungszeiten sind alle direkten,
indirekten und sonstigen Leistungen sowie Ausfallzeiten der Betreuungskräfte enthalten.
Eine ständige Anwesenheit oder Erreichbarkeit von Personal ist erforderlich.

Die Betreuung erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal. Dazu zählen insbesondere
Soziaipädagoginnen und Sozialpädagogen sowie sonstiges pädagogisches und
ärgolherapeutisches Fachpersonal. Die weitere Betreuung erfolgt durch anderes
Fachlich angeleitetes Betreuungspersonal.
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5.3 Anzahl
Betreuungspersonal

5.4 Nachtwache

5.5 Tagesstruktur

5.6. Fachliche Leitung/
Koordination

5.7 Hauswirtschaft/ .
Reinigung
Haustechnik

5.8 Geschäftsführung und
allgemeine
Verwaltung

6. Räumliche und
sachliche Ausstattung
(Betriebsnoh/vendige
Anlagen)

Qualität

Die Anzahl der Personalstellen für die Betreuung richtet sich nach den in den
Jeweiligen Hilfebedarfsgruppen im Durchschnitt individuell erforderlichen
Betreuungszeiten und wird nach folgenden Personalschlüsseln ermittelt:

Hilfebedarfsgruppe 1:

Hilfebedarfsgruppe 2:

Hilfebedarfsgruppe 3:

Hilfebedarfsgruppe 4:

Hilfebedarfsgruppe 5:

Im Ubergangswohnen wird täglich Nachtrufbereitschaft geleistet.

Arbeit/Beschäftigung wird innerhalb der Einrichtung durchgeführt (Werkstätten) und
später nach Hilfeplanung extern vermittelt. Ausbildung wird außerhalb der Einrichtung
durchgeführt. Maßnahmen der Tagesstrukturierung werden sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Einrichtung durchgeführt.

D/e fachliche Leitung/Koordination ist sicherzustellen. Sie umfasst die fachlich-
pädagogische Leitung der Einrichtung, die Koordination und Qualitätssicherung..

Der Träger stellt die Reinigung, Bewirtschaftung sowie Betriebsfähigkeit der
Einrichtung sicher. Die Finanzierung erfolgt über eine platzbezogene Pauschale.

Der Träger stellt die betriebliche Leitung und Verwaltung der Einrichtung sicher.
D/e Finanzierung erfolgt über eine pfatzbezogene Pauschale.

Das Ubergangseinrichtungen bietet in der Regel für die Bewohner Einzelzimmer an.
Ausstattung, Möblierung und Instandhaltung sind Bestandtei! des Leistungsangebotes.

Für die gemeinschaftliche Nutzung werden vom Träger entsprechende Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt (Gemeinschaftsraum/Wohnküche, Küche, Bad/WC) und
ausgestattet (Wand- und Bodenbeiäge, Möbel, Hausrat etc.).

Für eine in den Einzelvereinbarungen festzulegende Zahl von Bewohner/innen werden
Kombinationen von Wohnraum, Küche und Sanitärbereich (Apartments) angeboten.
Ausstattung und Möblierung sind Bestandteil des Leistungsangebotes.

Die Ausstattung mit Büro-, Besprechungs- und Gruppenräumen , Wirtschaftsräumen
sur Selbstversorgung, Werkstatt- und Lagerräumen sowie mit angemessenen
Kommunikationsmitteln und Datenverarbeitungsmögiichkeiten sowie die notwendige
seh i ndertenge rechte Mobilitätsausstattung (Fahrzeuge) erfolgt bezogen auf den
äntsprechenden Bedarf und auf die Zahl der Mitarbeiterlnnen bzw. Bewohnerinnen.

Der Einsatz von Sachmittein für die Betreuung und Verwaltung ist im angemessenen
Jmfang sich erzustel le n.

Strukturqualität
Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
Vorliegen eines Befreuungs- und Nutzungsvertrages,

Betreuung auf der Basis eines schriftlichen Einrichtungskonzeptes
regeimäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision u,
bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung

Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung

:>rozessqualität
Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation und
Koordination des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffenen,
seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen
flexible und bedarfsgerechte Dienstpiangestaftüng
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Vergütung

Ergebnisqualität
Grad der Zufriedenheit der Betroffenen

regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zie [erreich u ngsgrades gemäß der
individuellen Hilfepianzieie
Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der Maß nahmen

Die Leistungen im Übergangseinrichtungen werden vergütet durch

a) Maßnahmepauschalen nach Hilfebedarfsgruppen zurAbdeckung der
Betreuungsleistungen,

b) eine Grundpauschale zur Abdeckung der Leistungen für Unterkunft und der
Leistungen für Geschäftsführung, Leitung, Organisation und Verwaltung der
Einrichtung sowie anteiliger Sachkosten und

c) einen investitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die der Nutzung der Anlage
und Ausstattungen sämtlicher Wohn- und Nutzungsräume zuzurechnen sind,

d) eine einrichtungsbezogene Ergänzungspauschale für Rufbereitschaft.


